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ERKLAERUNG VON LANDAMMANN, RAT UND LANDLEUTEN VON SCHWYZ BEZUEG-
LICH DER VON FRANKREICH VERLANGTEN DEKLARATION, DIE
EIDG. ORTE MOECHTEN DAS BUENDNIS GENAU EINHALTEN

Landammann usw . auf der Landsgemeinde versammelt , urkunden und
bekennen öffentlich:

"alldieweylen wir wegen der Declaration , so dem frantzösischen Herrn Resident

[François ] Mouslier under dato den 2 . Marti j dis lauffenden Jahrs hinaus geben,

aus anlas das von erstbemeltem Herrn Residenten hierin zue weith formierten

und extendierten verstandts bey der Ehrbaren Welt dahin verrüefft und Jn Un¬

gleichen verdacht gezogen worden , sambt hetten wir uns darmit so weith ver-

bindtlich gemacht , das wir fürderhin und zue Ewigen Zeitten mit einigen Fürsten

oder Standt , Pundts - oder Vereinigungs tractaten schliessen möchten , auch das

zuemahlen die recruten [werbunge >i] und Überzug [ Transgressionen ] gestattet,
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auch was [ an der Tagsatzung ] zue Baden [ 1668 ] wegen der frey Compagnien ver¬

abschiedet worden , genichtiget sein solte , dadoch . der Sachen wegen nichts an

uns gesuecht , auch bey berathschlagter Declaration , desseyi das geringste ge-

denckt , weniger etwas concediert und nachgeben worden , welche ungüette und

falsche imputation und zuelag , so in der Erbaren weit spargiertt und ausgeben

wirdt , uns also beherziget , das wir zur Rettung unsers souverainischen Standts

Reputation leyiger yiit übertrageyi könneyi , soyider zue Endtbürdung solchen zue¬

lag s uns billich obligen solle , unsere wahre , auffrechte und eigeyxtliche  in-

teyition , so wir iyi gesagt ausgebnen Declaration gehabt und ohnabgeenderet be¬

stendig haben werden , der Welt vor äugen zue Stellen und an das helle Tagliecht

zue bringen , benandtlichen , das wir nach dem Exempel unserer Jyi Gott Rueheyideyy

Lobwürdigen Vorfahren , die mit Jhr allerchristlichsten Königlichen Mayestät

[Ludwig XIV . ] zue Franckreich habende Pündtnus und Ewigen friden [ 1516 ] in

versechner reciprocierlicher gegen Erstattung getrüw , auffrächt , Ehrbar zue

halten gesinnet . Wollen aber wir nach der Zeit und Leüffen zur Conservation

unsers anererbteyi freyeyi Standts und Lieben Vatterlandts vortragenlich und

nöthig sein befinden , mit Jemanden freündtschafft zue machenj Wir uns darob

einiche Maas noch Regal vorschreiben lassendt , weniger annemen werdent , Massen

dan wir als ein Souverainischer freyer Standt nit gebunden , sondern frey und

mächtig sein wollen , zue iederzeit und wan es uns beliebtt , mit Fürsten und

Ständen uns in Pündtnus Vereinigungen und Freündtschafft einzuelassen , Jedoch



solcher Gestalten , dass die mitt höchstgedachter Königlichen May estât habendte

Piindtnus und Ewiger friden auch alle andere au ff uns habendte Pundtnuss und

Verstendtnussen hiedurch nit Laediert und verletzt , sonder bester Maassen re¬

serviert und vorbehalteyi seyen , wye wir dan dato nichts darwider gethan yyoch

verhandlet haben , wessentwegen wir die übel formierte Concepten , meynungen und

Jnterpretationen hiermit retorquendo krefftigest wyderrueffend und nichtig
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sagen thuendt . Betreffende demnach die Garantie oder allianz , so vor seitten

Hollandt gesuecht und verlanget wirdt , haben wir bereits vor einem Jahr aus

vilen Considerationen und respecten , so wir aniezo nit specificieren wollen

(uns erklärtt ) in disere nit einzuegehen , zue mahlen unsere , auff die Jm ver - yj

flossnen 1668 Jahr zue Baden gehaltner Conferenz abgeschickte Ehren Deputierte

[Johann Kaspar Abyberg , Johann Franz Reding ] dahin befelcht haben , disere un¬

sere abgefaste deliberation an gehörendem orth (wie beschechen ) offenbahr zue

machen . Welche unsere (proprio motu ) und nit auff die instanz des Herrn Mous-

liers ausgefallne erklärung gleichwol der bemelten déclaration Jngeruckt wor¬

den , so wir dermahl darbey bewenden , die vernunfft aber hierüber gudicieren

lassen wollen , ob wir unserem souverainischen Standt hierdurch etwas benomen

und vernachtheiliget hetten , denen wir eben mit dem genigen zue Manutenieren

gesinnet und resolviert , mit welchem unsere Voreltern solchen so theür Erar-

neth und uns Ehrlich hinderlassen haben.

Dessen alles zue Uhrkhundt Jst disere unsere wohlbedachte Erklärung mit unsers

gemeinen Landts Secret Jnsigell verwarth worden . "

t Brief Überschrift : ] "Copia deA V&cZaAation  deAen v. Sdnwzytz . . . auigangzn
an übalge.  7 2 Ofuth  wegen deAen kiavoa auigegebneA VecZaAatlon zu SotothaAn H.
MouaLL&u> wdichei > veAanZcu>6&t mudm  ein [altbchoA geAchAzy, 60  ubeA  den
H.  Re *-identen MouàtieA zu Schweiz auAgzgoàé&n wotidznh >t . "

1) vgl . EA VI 1, 765 b
2) vgl . ebenda 766 i [Mitgarantierung des Friedens von Aachen]
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